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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1972

Norm

ABGB §44

ABGB §92c

ABGB §1295 Ia2

ABGB §1327 C1

Rechtssatz

Fordert der Ehemann nach seiner Wiederverehelichung seine zweite Gattin nicht auf, die P7ege und Erziehung seines

vorehelichen Kindes zu übenehmen, so kann er wietere Ansprüche nach § 1327 ABGB auf Ersatz seiner mit der

anderweitigen Unterbringung des Kindes verbundenen Mehrauslagen nicht mehr erheben.
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